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§ 21 PrR-G Unabhangigkeit der
redaktionellen Mitarbeiter

PrR-G - Privatradiogesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

§21.

Die Horfunkveranstalter haben die Unabhangigkeit der redaktionellen Mitarbeiter zu gewahrleisten. Sofern im Betrieb
des Horfunkveranstalters dauernd mindestens funf redaktionelle Mitarbeiter beschaftigt werden, ist insbesondere
innerhalb eines Jahres nach Zulassung des Horfunkveranstalters ein Redaktionsstatut nach den in§ 5des
Mediengesetzes geregelten Grundsatzen zu vereinbaren und dieses zu veroffentlichen.

In Kraft seit 01.08.2004 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/prr-g/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/prr-g/paragraf/5
file:///

	§ 21 PrR-G Unabhängigkeit der redaktionellen Mitarbeiter
	PrR-G - Privatradiogesetz


